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Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen,
©(2021)

Planzeichenerklarung (PlanZV)
Die Planzeichnung wurde ausgearbeitet auf der Grundlage der BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
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Zahl der Vollgeschosse als Hochstmaly

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Ziffer 2
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Verkehrsflachen

StraBenbegrenzungslinie

Flachen flr Versorgungsanlagen, flr die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie fiir
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaRnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken

Flachen fir Versorgungsanlagen, fir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
flr Ablagerungen

Telekommunikation

|Telekommunikation|

Planungen, Nutzungsregelungen, Malinahmen und Flachen fur Manahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
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Umgrenzung von Flachen mit Bindungen flr Bepflanzungen und fir die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern,

siehe textliche Festsetzung Ziffer 4

Boden, Natur und Landschaft, siehe textliche Festsetzung Ziffer 3

@ Baume erhalten, siehe textliche Festsetzung Ziffer 5

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der rechtskraftigen Bebauungsplane

LR Umgrenzung von Flachen flr Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Textliche Festsetzungen

1. Hohenlage der baulichen Anlagen
Die Oberkante des Erdgeschossfubodens darf nicht héher als 0,3 m Uber dem Bezugspunkt und nicht tiefer als
der Bezugspunkt liegen. Bezugspunkt ist der hdchste mit dem Gebaude angeschnittene Punkt des gewachsenen
Gelandes. Eine von der vorstehenden Festsetzung abweichende Hohenlage kann zugelassen werden, wenn der
Grundwasserstand oder die Hohenlage der Entwéasserungsanlagen dies erfordern.

2. Von der offenen Bauweise abweichend sind auch Gebaudelangen tber 50 m zulassig.

3. Innerhalb der Flache flir Manahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind
vorhandene Baumbestdnde, Hecken und Ruderalfluren zu erhalten. Darlber hinaus ist die MaRnahmeflache
angepasst an den frischen bis feuchten Standorte zu entwickeln: Es sind typische Gehdlzarten des
Eichen-Hainbuchenwaldes zu pflanzen und der Sukzession zu Uberlassen. Abgangige Bestandsgeholze sind in
diesem Sinne durch Ersatzpflanzung zu erganzen. Die Flache darf nicht entwassert werden.

4. In der Flache mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir den Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewassern sind die vorhandenen heimischen Bdume und Strducher zu erhalten und im
Falle ihres Abgangs entsprechend des Verlustes durch heimische Baume oder Straucher zu ersetzen.

5. Der zu erhaltende Baum ist zu erhalten und im Falle des Abgangs mit einem standortgerechten heimischen
Laubbaum zu ersetzen.

Praambel und Ausfertigung

Aufgrund des §1 Abs.3 und des §10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des
Niederséachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde diesen Bebauungsplan der
Innenentwicklung, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Lehre, den 13. JAN. 2023

gez. Andreas Busch Siegel
(Burgermeister) Andreas Busch

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner
Sitzung am  24.05.2022 die Aufstellung des
Bebauungsplanes als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB beschlossen.

Lehre, den 13. JAN. 2023

gez. Andreas Busch Siegel
(Burgermeister) Andreas Busch

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (MaRstab 1:1.000)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2021 €A cin

Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen, Regionaldirektion Wolfsburg
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stralken, Wege
und Platze vollstandig nach (Stand vom 09/2021).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. *)
Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die

Ortlichkeit ist einwandfrei méglich. *)
*) Unzutreffendes bitte streichen)

Wolfsburg, den 19.12.2022

gez. E. Stroot Siegel
(Amtl. Vermessungsstelle)

Offentlich best. Verm.-Ing.

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung
wurde ausgearbeitet von:

Dr.-Ing. W. Schwerdt

Buro fur Stadtplanung

Partnerschaft mbB

Waisenhausdamm 7

38100 Braunschweig.

Braunschweig, den 13.12.2022

gez. TS, gez. H. Schwerdt
(Planverfasser)

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner
Sitzung  am  24.05.2022 dem  Entwurf  des
Bebauungsplanes der Innenentwicklung sowie den
Begrindungen  zugestimmt und die  Offentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am
01.06.2022 ortsublich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung
die Begrundungen haben vom 16.06.2022 bis
18.07.2022 gem. §3 Abs.2 BauGB offentlich
ausgelegen.

Lehre, den 13. JAN. 2023

gez. Andreas Busch Siegel
(Birgermeister) Andreas Busch

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan der
Innenentwicklung nach Prifung aller im
Aufstellungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen,
Bedenken, Anregungen und Hinweise in seiner Sitzung
am 29.09.2022 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie
die Begrindung beschlossen.

Lehre, den 13. JAN. 2023

gez. Andreas Busch Siegel
(Burgermeister) Andreas Busch

Bekanntmachung und Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes der
Innenentwicklung ist gemal § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB
am 18. JAN. 2023 im Amtsblatt fir den Landkreis
Helmstedt Nr.3 bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist ein  Hinweis auf §215
Abs. 2 BauGB erfolgt.

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung ist damit
gemaRl § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB am 18. Jan. 2023 in
Kraft getreten.

Lehre, den 31. JAN. 2023

gez. Andreas Busch Siegel
(Biirgermeister) Andreas Busch

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung ist die Verletzung von Vorschriften gemaR
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2
BauGB beim Zustandekommen der Satzung nicht
geltend gemacht worden.

Lehre, den ......cccceuveeeee.

(Biirgermeister)
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© OpenStreetMap - Mitwirkende

Es wird festgestellt und hiermit beglaubigt,
dass die Abschrift des Bebauungsplanes

mit der vorgelegten Urschrift libereinstimmt.

Lehre, den ...............

(Blrgermeister)

Gemeinde Lehre
Ortschaft Essenrode

Auf dem Hiller 1. Anderung

Bebauungsplan

Stand: In Kraft getretene Fassung

Dr.-Ing. W. Schwerdt Buro fur Stadtplanung GbR - Waisenhausdamm 7 - 38100 Braunschweig



AutoCAD SHX Text
Die Grundlage des Lageplanes ist die automatisierte Liegenschaftskarte  (ALK), welche teilweise durch Digitalisierung entstanden ist, (UTM-System ETRS89, Lagestatus 489, MRed=0,9996).  Die Plangrundlage wurde durch eigene Vermessungen ergänzt. Abweichungen in der Lage der Grenzpunkte zwischen Lageplan und der Örtlichkeit sind möglich ! Es wird keine Gewähr für Lagerichtigkeit von Punkten, Linien oder aus der Grafik entnommenen Koordinaten übernommen. Insbesondere ist folgender Sachverhalt zu beachten: Bei Planung von Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe von Nachbargebäuden, Flurstücksgrenzen, Leitungen oder sonstigen topografischen Gegebenheiten sind örtliche Vermessungen erforderlich. Das gleiche gilt, wenn genaue Abstände zwischen vorhandenen Gebäuden, Grenzen oder zwischen Gebäuden und Grenzen erforderlich sind. Diese Angaben können nicht mit ausreichender Genauigkeit aus der Grafik ermittelt werden ! Höhenangaben in [m] ü. NN, gemessen 21. und 24.09.2021 Wichtiger Hinweis ! Bei der Übertragung von Grafikdaten per DXF und/oder per eMail auf unterschiedliche Programmsysteme besteht die Gefahr des Datenverlustes und der Veränderung der Daten im Zielsystem. Es gilt auf jeden Fall die Darstellung der analogen Karte ! Eine Gewähr für die Richtigkeit wird nur für die urschriftliche Ausfertigung übernommen. Weitergabe der Daten an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Stein - Stroot GbR, Wolfsburg. Fa. Stein-Stroot, Wolfsburg, 29.09.2021


